
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/6/24 1Ob16/97b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1997

Norm

KFG 1967 §64

VStG §6

Rechtssatz

Der Umstand, daß jemand keine Lenkerberechtigung besitzt, jedoch auf die Benützung eines Kraftfahrzeugs

angewiesen ist, rechtfertigt damit nicht auch unter dem Gesichtspunkt des behaupteten Notstands dessen

rechtswidrige Lenkung (vergleiche VwGH ZVR 1971/195).
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